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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauPolG Slbg 1997 §9 Abs1 Z6;

BauRallg;

ROG Slbg 1998 §32 Abs4;

ROG Slbg 2009 §56 Abs4;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat zu einem Kriterium betre>end die bauliche Ausnutzbarkeit eines Grundstückes

(nämlich die Geschoss@ächenzahl gemäß § 32 Abs. 4 Slbg ROG 1998, LGBl. Nr. 44/1998, in der Fassung LGBl. Nr.

65/2004 - nunmehr gleichlautend in § 56 Abs. 4 Slbg ROG 2009, LGBl. Nr. 30) die Ansicht vertreten, dass ein Nachbar

nur dann ein Recht auf Einhaltung der maximal zulässigen Geschoß@ächenzahl hat, wenn er kein subjektives Recht auf

Einhaltung von Abstandsvorschriften und Gebäudehöhen besitzt (siehe die bei Giese, Salzburger Baurecht, S. 327 f, in

Pkt. 32 zu § 9 Abs. 1 Z. 6 Slbg BauPolG 1997 dazu angeführten hg. Erkenntnisse). Die im Bebauungsplan

vorgenommene Aufteilung eines größeren Gebietes in Parzellen stellt keine Regelung des Bebauungsplanes dar, die

man im Sinne des § 9 Abs. 1 Z. 6 Slbg BauPolG 1997 als auch dem Nachbarn dienend ansehen könnte. Diese Regelung

stellt auch keine Regelung über die Lage der Bauten im Bauplatz bzw. die Höhe des Bauten dar.Der

Verwaltungsgerichtshof hat zu einem Kriterium betre>end die bauliche Ausnutzbarkeit eines Grundstückes (nämlich

die Geschoss@ächenzahl gemäß Paragraph 32, Absatz 4, Slbg ROG 1998, Landesgesetzblatt Nr. 44 aus 1998,, in der

Fassung Landesgesetzblatt Nr. 65 aus 2004, - nunmehr gleichlautend in Paragraph 56, Absatz 4, Slbg ROG 2009,

Landesgesetzblatt Nr. 30) die Ansicht vertreten, dass ein Nachbar nur dann ein Recht auf Einhaltung der maximal

zulässigen Geschoß@ächenzahl hat, wenn er kein subjektives Recht auf Einhaltung von Abstandsvorschriften und

Gebäudehöhen besitzt (siehe die bei Giese, Salzburger Baurecht, Sitzung 327 f, in Pkt. 32 zu Paragraph 9, Absatz eins,

Zi>er 6, Slbg BauPolG 1997 dazu angeführten hg. Erkenntnisse). Die im Bebauungsplan vorgenommene Aufteilung

eines größeren Gebietes in Parzellen stellt keine Regelung des Bebauungsplanes dar, die man im Sinne des Paragraph

9, Absatz eins, Zi>er 6, Slbg BauPolG 1997 als auch dem Nachbarn dienend ansehen könnte. Diese Regelung stellt auch

keine Regelung über die Lage der Bauten im Bauplatz bzw. die Höhe des Bauten dar.
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